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Beschluss des Akkreditierungsrates 

Antrag: 03.2 Ergänzung eines Kombinationsstudiengangs durch die 
Aufnahme weiterer Teilstudiengänge 

Studiengang: Informations-Systemtechnik (Nebenfach), Bachelor of Arts 
Hochschule: Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 

Standort: Braunschweig 
Datum: 29.09.2020 

Akkreditierungsfrist: 01.10.2020 - 30.09.2028  

1. Entscheidung 

Der oben genannte Studiengang wird ohne Auflagen akkreditiert. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Prüfberichts der Agentur (Ziffer 1 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die formalen Kriterien 
erfüllt sind. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Gutachtens des Gutachtergremiums (Ziffer 2 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die fachlich-
inhaltlichen Kriterien erfüllt sind. 

2. Auflagen 

[Keine Auflagen] 

3. Begründung 

Die im Akkreditierungsbericht enthaltene Bewertung des Studiengangs auf Grundlage der formalen 
und fachlich-inhaltlichen Kriterien ist nachvollziehbar, vollständig und gut begründet. Die aus der 
Bewertung resultierenden Entscheidungsvorschläge der Agentur und des Gutachtergremiums sind 
gleichfalls plausibel, so dass der Akkreditierungsrat keinen Grund für eine abweichende Entscheidung 
sieht. 

Der Akkreditierungsrat verbindet seine Entscheidung mit dem Hinweis: Das der auf der Homepage der 
Hochschule als Anlage 3a der Neufassung der "Prüfungsordnung für den 2-Fach-Bachelor-
Teilstudiengang "Medienwissenschaft" beigefügte Diploma Supplement entspricht der aktuellen 
zwischen Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz abgestimmten Fassung (https://
www.tu-braunschweig.de/mewi/downloads, Download am 27.08.2020). Die Anlage "Allgemeiner Teil 
der Prüfungsordnung (APO) für die Bachelor-, Master-, Diplom- und Magisterstudiengänge an der 
Technischen Universität Braunschweig" (Anlage "teil-3_anhange_allgemein_a-und-b.pdf", S.27 ff.) 
enthält ein Diploma Supplement, das nicht der aktuellen Fassung entspricht. Der Akkreditierungsrat 
geht davon aus, dass die Vorlage entsprechend aktualisiert wird. 



105. Sitzung des Akkreditierungsrats - TOP keine Abweichung 


